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Verordnung zur Änderung der 
Verordnung über die Dienst- und Geschäftsverhältnisse 

der Gerichtsvollzieher und der Vollziehungsbeamten der Justiz

Vom 16. Juni 2014

Auf Grund des § 154 des Gerichtsverfassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077) auch in Verbindung mit § 6 Absatz 3 Satz 1 der Justizbeitrei-
bungsordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 365-1, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, der durch Artikel 2 Absatz 6 Nummer 1 des Gesetzes vom 19. April 2001 
(BGBl. I S. 623) geändert worden ist, sowie des § 1 Absatz 2 des Justizgesetzes Nordrhein- 
Westfalen vom 26. Januar 2010 (GV. NRW. S. 30), verordnet das Justizministerium:

Artikel 1

Die Verordnung über die Dienst- und Geschäftsverhältnisse der Gerichtsvollzieher und der Voll-
ziehungsbeamten der Justiz vom 22. Oktober 1984 (GV. NRW. S. 658) wird wie folgt geändert:

1. § 9 wird wie folgt gefasst:

„§ 9

(1) Die Vollziehungsbeamtin oder der Vollziehungsbeamte der Justiz wirkt bei der Beitreibung 
von Ansprüchen nach der Justizbeitreibungsordnung mit.
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(2) Die Vollziehungsbeamtin oder der Vollziehungsbeamte führt in diesen Angelegenheiten Auf-
träge jeder Art aus. Zur Abnahme der Vermögensauskunft nach den § 802c bis § 802l der Zivil-
prozessordnung ist diejenige Vollziehungsbeamtin oder derjenige Vollziehungsbeamte befugt, 
die oder der eine Qualifizierungsmaßnahme nach § 9a erfolgreich abgeschlossen hat. Sie oder er 
führt dabei die bisherige Amtsbezeichnung mit dem Zusatz „als Gerichtsvollzieherin“ oder „als 
Gerichtsvollzieher“.

(3) Die Vollziehungsbeamtin oder der Vollziehungsbeamte kann zur Aushilfe im Innendienst der 
Gerichtskasse oder im mittleren Justizdienst herangezogen werden.“

2. Nach § 9 wird folgender § 9a eingefügt:

„§ 9a

(1) Die fünfmonatige Qualifizierungsmaßnahme nach § 9 Absatz 2 gliedert sich in einen dreimo-
natigen fachtheoretischen Teil im Ausbildungszentrum der Justiz des Landes Nordrhein-Westfa-
len - Nebenstelle Monschau - und einen sich anschließenden zweimonatigen fachpraktischen 
Teil bei einer Gerichtsvollzieherin oder einem Gerichtsvollzieher. Das Gesuch um Zulassung zur 
Teilnahme an der Qualifizierungsmaßnahme ist auf dem Dienstweg an die Präsidentin oder den 
Präsidenten des Oberlandesgerichts des Bezirks zu richten, dem die Bewerberin oder der Be-
werber angehört. Über die Zulassung zur Teilnahme an der Qualifizierungsmaßnahme entschei-
det die Präsidentin oder der Präsident des Oberlandesgerichts. Diese regeln auch die Einzelhei-
ten der Fachpraxis.

(2) Die Fachtheorie umfasst mindestens 300 Unterrichtseinheiten. Vermittelt werden Grundlagen 
des bürgerlichen Rechts, des Handelsrechts, des Zivilprozessrechts, des Zwangsvollstreckungs-
rechts und des gerichtlichen Kostenrechts sowie der Gerichtsvollziehergeschäftsanweisung und 
der Gerichtsvollzieherordnung. Hierüber werden zum Ende der Fachtheorie vier jeweils dreistün-
dige schriftliche Erfolgskontrollen angefertigt. Täglich soll nicht mehr als eine Erfolgskontrolle 
stattfinden. Die Erfolgskontrollen sind mit Note und Punkten entsprechend § 23 Absatz 3 der 
Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des Gerichtsvollzieherdienstes 
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 14. März 2005 (GV. NRW. S. 203; ber. S. 824) in der je-
weils geltenden Fassung zu bewerten. Darüber hinaus werden Kenntnisse im Insolvenzrecht und 
im Umgang mit Büroprogrammen vermittelt. Die Durchführung sowie die nähere Ausgestaltung 
des fachtheoretischen Teils einschließlich der schriftlichen Erfolgskontrollen obliegt der Leitung 
des Ausbildungszentrums der Justiz Nordrhein-Westfalen oder einer von ihr beauftragten Lehr-
kraft. Während der Fachtheorie ist die Gewährung von Erholungsurlaub ausgeschlossen.

(3) Die Qualifizierungsmaßnahme ist erfolgreich, wenn mindestens zwei Erfolgskontrollen mit 
„ausreichend“ (4 Punkte) bewertet worden sind und der durchschnittliche Punktwert aller Er-
folgskontrollen 4 Punkte nicht unterschreitet. § 29 Absatz 2 und 3, Absatz 4 Satz 1, 3 und 4, Ab-
satz 5 und Absatz 6 der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des Ge-
richtsvollzieherdienstes des Landes Nordrhein Westfalen gelten sinngemäß.

(4) Die Leitung des Ausbildungszentrums der Justiz Nordrhein-Westfalen bestimmt aus dem 
Kreis der Lehrkräfte für jede Erfolgskontrolle eine Erst- und Zweitkorrektorin oder einen Erst- 
und Zweitkorrektor. Die schriftlichen Prüfungsarbeiten werden von jeder Korrektorin und jedem 
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Korrektor selbstständig begutachtet und bewertet. Bei abweichender Bewertung gilt der Mittel-
wert. Nach Abschluss der Erfolgskontrolle sind die Aufgaben, die dazu erstellten Musterlösun-
gen und die Arbeiten der Teilnehmenden von der Leitung des Ausbildungszentrums der Justiz 
Nordrhein-Westfalen oder einer von ihr beauftragten Lehrkraft in getrennten, versiegelten Um-
schlägen den Korrektorinnen oder Korrektoren zu übersenden.

(5) Über das Bestehen der Qualifizierungsmaßnahme erstellt die Leitung des Ausbildungszen-
trums der Justiz Nordrhein-Westfalen eine Bescheinigung. Die Bescheinigung wird den Teilneh-
menden von der Präsidentin oder dem Präsidenten des Oberlandesgerichts des Bezirks, dem die 
Teilnehmenden angehören, zum Abschluss des fachpraktischen Teils der Qualifizierungsmaß-
nahme ausgehändigt. Die Entscheidung über das Nichtbestehen stellt die Leitung des Ausbil-
dungszentrums der Justiz Nordrhein-Westfalen den Teilnehmenden mit einer Rechtsbehelfsbe-
lehrung zu.

(6) Eine Wiederholung der vier Erfolgskontrollen ist einmalig und nur im Ganzen binnen sechs 
Monaten möglich. § 36 Absatz 1 bis 3, § 37 Absatz 1 und 2 der Verordnung über die Ausbildung 
und Prüfung für die Laufbahn des Gerichtsvollzieherdienstes des Landes Nordrhein Westfalen 
gelten sinngemäß. Die Entscheidungen trifft die Leitung des Ausbildungszentrums der Justiz 
Nordrhein-Westfalen oder eine von ihr beauftragte Lehrkraft. Sie sind der oder dem Teilnehmen-
den mit einer Rechtsmittelbelehrung zuzustellen.

(7) § 40 der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des Gerichtsvollzie-
herdienstes des Landes Nordrhein Westfalen gilt sinngemäß.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 16. Juni 2014

Der Justizminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Thomas  K u t s c h a t y

GV. NRW. 2014 S. 347
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